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Die Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen (bukof) ist die ge-

schlechterpolitische Stimme im wissenschafts- und hochschulpolitischen Diskurs. In der bukof sind alle 

verbunden, die Struktur und Kultur von Hochschulen in Deutschland geschlechtergerecht gestalten.  

Im Frühjahr 2023 hat sich die bukof, als Mitglied eines breiten Bündnisses, in einer gemeinsamen Stel-

lungnahme von Beschäftigten- und Studierendenvertretungen am 17.03.2023 zum Eckpunktepapier des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung geäußert und für eine umfassende Reform des Wissen-

schaftszeitvertragsgesetzes gegen Dauerbefristung in der Wissenschaft ausgesprochen.1 

Mit dem folgenden Positionspapier wenden wir uns mit dem Fokus Familienpolitik an den Gesetzgeber, 

der am 05.06.2023 einen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Befristungsrechts für die Wissenschaft 

vorgelegt hat, sowie an Akteur*innen in der Wissenschafts- und Bildungspolitik, an die Hochschulrekto-

renkonferenz (HRK) sowie an die Wissenschaftsministerien und an die Hochschulleitungen der deutschen 

Hochschulen.  

Um Lebensbereiche wie wissenschaftliche Karriere und Familie geschlechtergerecht ausbalancieren zu 

können, sind eine kritische Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Praxis und weitreichende Verän-

derungen notwendig.  Diese adressieren wir an das Wissenschaftssystem (I) und an die Politik (II). Auf-

bauend auf die Gemeinsame Stellungnahme des Bündnisses positionieren wir uns zu den familienpoliti-

schen Regelungen im WissZeitVG und formulieren konkrete Maßnahmen (IV – VI) für die Vereinbarkeit 

von wissenschaftlicher Qualifizierung und Familie.   

I. Arbeitskultur im Wissenschaftsbetrieb strukturell verändern. Zeitliche Entgrenzung 

reduzieren. Fürsorge als zentrales Prinzip in Wissenschaft und Gesellschaft etablieren.   

Hochschulen sind Orte, von denen bedeutende gesellschaftliche Impulse ausgehen. Sie sind gleichzeitig 

Spiegel der Gesellschaft. Forschung und Lehre bieten faszinierende Arbeitsfelder mit großer Anziehungs-

kraft. Aufgrund der bestehenden Wissenschaftskultur und der Wirkmächtigkeit traditioneller Geschlechter-

rollen und Familienbilder, stellt es sich nach wie vor insbesondere für Frauen2 als riesige Hürde dar, Wissen-

schaft mit Familien-/Sorgeverantwortung zu vereinbaren. Eine der Folgen ist, dass im Jahr 2021 nur gut jede 

vierte hauptberufliche Professur (27 %) an den Hochschulen in Deutschland mit einer Frau besetzt war. Ein 

Ergebnis, das nicht widerspiegelt, dass mehr Frauen als Männer ein Studium aufnehmen und erfolgreich 

beenden.  

Die Zeit der wissenschaftlichen Qualifizierung ist in Deutschland mit einer extrem langen Phase unsicherer 

Beschäftigung mit geringer Planungs- und finanzieller Sicherheit bis zur Perspektive einer Dauerstelle (Pro-

fessur) verbunden. Diese zieht sich auf befristeten Stellen meist über 10 bis 15 Jahre bis zu einem Lebens-

alter von über 40 Jahren hin und fällt oftmals genau in die Lebensphase, in der sich zusätzlich die Frage der 

Familiengründung stellt. Die vorherrschende Wissenschaftskultur ist äußerst wettbewerbsorientiert, von 

zeitlicher Entgrenzung, enormer Mobilität und Flexibilität geprägt. Weil diese Anforderungen schwer mit 
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einem Leben mit Kindern vereinbar sind, stellen viele Wissenschaftler*innen ihren Kinderwunsch in dieser 

sensiblen Phase („rushhour of life“) erstmal zurück. Eine hohe Kinderlosigkeit von Wissenschaftler*innen in 

der Qualifizierungsphase ist die Folge. Dabei wünschen sich 80% der unter 30-jährigen bisher kinderlosen 

Wissenschaftler*innen Kinder. Allerdings sind nur Frauen wegen ihrer potenziellen Mutterschaft und damit 

einhergehenden informell wirksamen Zuschreibungen mit einem größeren Misstrauen gegenüber ihrer Eig-

nung für eine wissenschaftliche Karriere konfrontiert.3 Und vor allem Frauen bleiben dauerhaft kinderlos, 

während Männer noch eher die aufgeschobene Familiengründung nachholen. Ungefähr zwei von drei Pro-

fessorinnen bleiben kinderlos, aber nur einer von drei männlichen Professoren.4 

Familiengründung hat somit unterschiedliche Auswirkungen auf Mütter und auf Väter im Hinblick auf die 

weitere wissenschaftliche Qualifizierung. Nach der Geburt von Kindern lassen sich bei Wissenschaftlerinnen 

deutlich häufiger als bei Wissenschaftlern Berufsunterbrechungen und Arbeitszeitreduzierungen beobach-

ten.5 

Der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (BuWiN) 2017 kommt zu dem Schluss, dass aus Erwerbs-

unterbrechungen nach einer Mutterschaft, der höheren Teilzeitbeschäftigung von Frauen und traditionel-

len partnerschaftlichen Arrangements negative Folgen für eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere für 

Frauen nach Geburt eines Kindes resultieren. Wissenschaftler mit Kind(ern) scheinen dagegen von der tra-

ditionellen Arbeitsorganisation zu profitieren.6 In Findeisen (2011) wurden ein gegenläufiger Einfluss von 

Elternschaft auf die Publikationsproduktivität bei Frauen und Männern festgestellt und Zusammenhänge 

zur traditionellen Rollenverteilung mit Beginn der Familiengründung beschrieben.7 Ursachen hierfür wer-

den anhand qualitativer Befragungen aus einsetzenden Retraditionalisierungsprozessen nach der Geburt 

eines Kindes zulasten der Mütter hergeleitet. Diese nehmen nicht nur häufiger und länger Elternzeit in An-

spruch als Väter, sondern übernehmen auch bei einer partnerschaftlichen Familienorganisation größere 

Anteile der Kinderbetreuung und der Haushaltstätigkeiten. Darüber hinaus tragen vorwiegend die Mütter 

die Verantwortung für die Sicherstellung der Kinderbetreuung und damit die Koordination von familialen 

und beruflichen Aufgaben.8  

Dies erscheint als individuelle Entscheidung von Paaren. Dahinter verbirgt sich aber, wie im Ersten Gleich-

stellungsbericht der Bundesregierung aufgezeigt wird, ein durch Rollen- und Geschlechterstereotype ge-

prägtes und nachwirkendes Frauen- und Familienbild aus der frühen Bundesrepublik Deutschland und hier-

von getragenen rechtlichen Regelungen in der Ehe. Die traditionelle geschlechtsspezifische Rollenaufteilung 

bei der Sorgearbeit wird bis heute auch durch finanzielle Anreize im Familien-, Sozial- und Steuerrecht (Bsp. 

Ehegattensplitting, abgeleitete Sozialversicherungen) gefördert.9 

Einen Reformschub hatte sich die Familien- und Gleichstellungspolitik von der Einführung des Elterngeldes 

im Jahr 2007 und seiner Reformierung im Jahr 2016 erhofft. Das Kinderförderungsgesetz mit seiner Einfüh-

rung eines Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz von Kindern ab dem Alter von einem Jahr (seit 2013) 

erleichterte tatsächlich ein früheres Wiedereinsteigen in den Beruf für Mütter. Jedoch haben sich beim El-

terngeld und bei der Elternzeit mit einer nach wie vor sehr niedrigen Inanspruchnahme von Elternzeit oder 

Teilzeitarbeit durch Väter die Erwartungen der Politik nicht erfüllt.10 In heterosexuellen Konstellationen 

übernimmt die überwiegende Mehrheit der Väter nur einen sehr kleinen Teil der aufwändigen Sorgearbeit 

im ersten Lebensjahr eines Kindes und dies ändert sich auch kaum in den Folgejahren. Ablesbar ist das u.a. 

an der Verteilung der genommenen Elterngeldmonate. Elterngeld ist im Wesentlichen eine von beiden El-

ternteilen abrufbare staatliche Entgeltersatzleistung für eine Arbeitszeitreduzierung nach der Geburt bis ins 

zweite Lebensjahr des Kindes. Für im Jahr 2020 geborene Kinder verteilten sich die Elterngeldmonate zu 

90,4% auf die Mütter und zu 9,6% auf die Väter. Knapp drei von vier Vätern, die Elterngeld bezogen, planten 

mit der minimalen Elterngeldbezugsdauer von zwei Monaten, mehr als die Hälfte aller Väter bezogen gar 

keinen Monat Elterngeld.11 Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass im Berufsfeld der Wissenschaft diese 
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Verteilung anders ausfällt. Erwerbstätige Väter waren im Jahr 2022 überwiegend in Vollzeit beschäftigt, 

nahezu unabhängig von der Anzahl oder dem Alter der Kinder.12  

Geschlechtergerechte Familienfreundlichkeit an Hochschulen kann somit nur gelingen, wenn alte Ge-

schlechterbilder und die alltägliche Gestaltung wissenschaftlicher Arbeit und ihre Rahmenbedingungen ver-

ändert werden. Ein Zurückfahren entgrenzter Arbeitszeit und entgrenzter Verfügbarkeit ermöglicht eine 

bessere Balance zwischen Arbeit, Familie und anderen Lebensgestaltungsoptionen.13  

II. Gleichstellungsorientierte Zielrichtung für familienpolitische Instrumente  

Wissenschaftler*innen, die unter den gegenwärtigen Bedingungen Kinder bekommen oder andere Sorge-

arbeit leisten und sich für den Weg entscheiden, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, benötigen 

mehr Zeit für die jeweilige Phase einer wissenschaftlichen Qualifizierung. Folgerichtig ist ein zielführender 

Ansatz, in Gesetzen familienpolitische Instrumente zu verankern, die von Zeitdruck und Mental Load14 ent-

lasten. Von Zeitdruck entlasten können zum Beispiel familienpolitische Regelungen, die für diejenigen, die 

in Sorgearbeit Zeit investieren, angepasste Leistungsbewertungen bei wissenschaftlichen Qualifizierungen, 

Verlängerungszeiträume für Vertragszeiten, für Höchstbefristungszeiträume oder für maximale Vorbeschäf-

tigungszeiträume vorsehen. Zudem ist es notwendig, familienpolitische Instrumente auf ihre Gleichstel-

lungswirkung zu überprüfen, d. h. festzustellen, wer genau von ihnen profitiert. Wie erläutert, hat Famili-

engründung in jetzigen Lebensrealitäten meist sehr unterschiedliche Auswirkungen auf (Zeit-)Ressourcen 

von Frauen und Männern.  

Familienpolitische Regelungen, die sich auf die Sorgearbeit von Eltern beziehen, werden häufig an die ein-

fache und geschlechtsneutrale Formulierung „bei Betreuung eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren“ 
geknüpft. Die „Betreuung von Kindern“ ist dabei nicht näher definiert und schwer zu belegen. Aus Erfahrung 

wird es so gehandhabt, dass ein Nachweis reicht, als Vater oder Mutter mit dem Kind im selben Haushalt 

zu leben. Indem dies einen Großteil der Väter von der Regelung profitieren lässt, auch wenn sie sich nur 

marginal an der Betreuungsarbeit ihres Kindes beteiligen, erweist es sich als notwendig, hier klarer zu for-

mulieren. Sonst tragen familienpolitische Steuerungsinstrumente, die eigentlich Anreiz bieten sollen, Sor-

gearbeit geschlechtergerechter aufzuteilen, noch zusätzlich zum Gender Gap bei. 15 

Die Inanspruchnahme von familienpolitischen Regelungen, die Zeitressourcen erweitern, sollte an die plau-

sible Verwendung von Zeitressourcen für die Sorgearbeit anknüpfen und auch so formuliert werden. Im Fall 

von Sorgearbeit für Kinder sollten z. B. diejenigen adressiert werden, die sorgeberechtigt für ein im selben 

Haushalt lebendes Kind sind und dabei ihre Arbeitszeit reduziert haben oder von vorneherein in Teilzeit 

arbeiten.  

Im Fall von Pflegeaufgaben sollten diejenigen adressiert werden, die regelmäßig Sorgearbeit für An- und 

Zugehörige zum Beispiel im Sinne des Pflegezeitgesetzes leisten. Neben dem Nachweis des Pflegegrades 

der zu pflegenden Person sollten u. a. auch insbesondere diejenigen adressiert werden, die dabei ihre Ar-

beitszeit reduziert haben oder von vorneherein in Teilzeit arbeiten. 

III. Mehr Gerechtigkeit und Sorgearbeitsfreundlichkeit durch Einbezug von Dauer und 

Umfang der Verträge bei der Anrechnung von Befristungszeiten im WissZeitVG  

In der Promotions- und Postdoc-Phase werden Befristungen seit 2007 über das WissZeitVG bundesweit ein-

heitlich geregelt und durch eine Höchstbefristungsdauer für Verträge bis zur Promotion und eine Höchst-

befristungsdauer für Verträge nach der Promotion begrenzt. Angerechnet auf die jeweilige Höchstbefris-

tungsdauer werden alle Verträge mit mindestens 25% der regelmäßigen Wochenarbeitszeit. Darüber hinaus 

wird nicht zwischen dem Umfang der Wochenarbeitszeit der Verträge differenziert. Das bedeutet, sechs 

https://www.gesetze-im-internet.de/wisszeitvg/
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Jahre Vertragslaufzeit mit einer Teilzeitbeschäftigung z. B. im Umfang von 50% der regelmäßigen Arbeitszeit 

werden genauso wie sechs Jahre Vertragslaufzeit mit 100% der regelmäßigen Arbeitszeit auf die Höchstbe-

fristungsdauer angerechnet, auch wenn in der Summe nur halb so viel Vertragsarbeitszeit zur Verfügung 

steht. Die hieraus resultierenden unterschiedlichen Voraussetzungen zur Verfolgung des Qualifizierungs-

ziels werden nicht im Befristungsrecht abgebildet. Diese Ungerechtigkeit wird durch unterschiedliche, un-

einheitliche Regelungen in den Landeshochschulgesetzen noch unübersichtlicher. Nur in einigen Landes-

hochschulgesetzen wurden Regelungen dazu aufgenommen, in welchem Umfang der vereinbarten Arbeits-

zeit Gelegenheit zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit zu geben ist. Die unterschiedlichen Vorausset-

zungen zur Verfolgung des Qualifizierungsziels im Befristungsrecht müssen passend abgebildet werden. 

IV. Alle Verträge im Rahmen des WissZeitVGs werden nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG abge-

schlossen  

Die Zielsetzung dieser Forderung findet sich im Referentenentwurf zum WissZeitVG.16 Darin soll zur Verbes-

serung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Wissenschaft die Geltung der Regelungen zur auto-

matischen Vertragsverlängerung, insbesondere wegen sorgearbeitsbedingter Ausfallzeiten nach § 2 Abs. 5, 

durch einen zeitlichen Vorrang der Qualifizierungsbefristung nach § 2 Abs. 1 auf alle Verträge innerhalb der 

zulässigen Befristungsdauer ausgeweitet werden. Dieser Ansatz ist zu begrüßen, weil § 2 Abs. 5 die wir-

kungsvollsten familienpolitischen Instrumente im WissZeitVG enthält. Es wäre aber falsch, nach Ablauf der 

zulässigen Befristungsdauer wieder befristete Verträge zu ermöglichen, die während der Mutterschutzfrist 

und Elternzeit enden und von dort direkt in die Arbeitslosigkeit führen, wie es der Referentenentwurf vor-

sieht.   

Zeiten nach Satz 1 Nummer 1 bis 6 aus § 2 Abs. 5 werden in dem Umfang, in dem sie zu einer Verlängerung 

eines befristeten Arbeitsvertrages führen können, nicht auf die nach § 2 Abs. 1 zulässige Befristungsdauer 

angerechnet. Verzögerungen der wissenschaftlichen Qualifizierung durch Beurlaubungen oder Reduzierung 

der Arbeitszeit wirken sich dadurch weniger negativ aus. Allerdings wenden nicht alle Hochschulen § 2 Abs. 

5 WissZeitVG entsprechend an. Hier braucht es einen gemeinsamen bundesweiten Standard. 

Aus dem Evaluationsbericht des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes geht hervor, dass die An-

wendung von § 2 Abs. 5 Satz 3 WissZeitVG für die Beschäftigten und fachvorgesetzten Personen häufig 

intransparent ist und beide Gruppen nicht genügend über die rechtlichen Grundlagen und über die Umset-

zungspraxis in ihrer Personalverwaltung informiert sind.17  Es ist notwendig, dass die Regelungen des § 2 

Abs. 5 WissZeitVG besser bekannt gemacht, einheitlich angewendet und evaluiert werden. 

V. Rechtsanspruch und Konkretisierung der familienpolitischen Komponente 

Im Wissenschaftszeitvertragsgesetz formuliert §2 Absatz 1 Satz 4 eine Verlängerung der insgesamt zulässi-

gen Befristungsdauer bei Betreuung eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren um zwei Jahre je Kind 

(sogenannte familienpolitische Komponente).  

Aus unklaren Befunden im Evaluationsbericht des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes wird 

überdeutlich, dass die familienpolitische Komponente nicht einheitlich und rechtsverbindlich verstanden 

und angewandt wird. Der Rechtsanspruch auf die Verlängerung der Höchstbefristungszeiten aufgrund der 

familienpolitischen Komponente muss von allen Hochschulen anerkannt und die Beschäftigten entspre-

chend informiert werden.  

Wie bereits dargelegt, profitieren aufgrund der Formulierung „bei Betreuung eines oder mehrerer Kinder 
unter 18 Jahren“ von dieser Regelung pauschal Mütter und Väter. Dies schließt auch vollzeiterwerbstätige 
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Väter ein, die jedoch nur wenig zeitliche Ressourcen für die Betreuung aufwenden können. Die Formulie-

rung sollte geändert werden. Die Inanspruchnahme der familienpolitischen Komponente sollte sich u. a. 

insbesondere auf diejenigen beziehen, die sorgeberechtigt für ein im selben Haushalt lebendes Kind sind 

und dabei ihre Arbeitszeit reduziert haben oder von vorneherein in Teilzeit arbeiten. Im Referentenentwurf 

der Bundesregierung begründet nun auch die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen eine An-

spruchsberechtigung. Dies ist ausdrücklich zu begrüßen. Es ist sinnvoll, im Fall von Pflegeaufgaben für die 

Inanspruchnahme der familienpolitischen Komponente, diejenigen zu adressieren, die regelmäßig Sorgear-

beit für An- und Zugehörige, u. a. insbesondere im Sinne des Pflegezeitgesetzes, leisten. Neben dem Nach-

weis des Pflegegrades der zu pflegenden Person sollten u. a. auch insbesondere diejenigen adressiert wer-

den, die dabei ihre Arbeitszeit reduziert haben oder von vorneherein in Teilzeit arbeiten. Denn die aktuell 

gewählte Formulierung lässt zu viele Fragen offen und lädt zu unterschiedlicher Auslegung ein. Hier sind 

einheitliche Standards erforderlich. Notwendig ist, Beschäftigungszeiten zur Kompensation von Sorgearbeit 

so zu verankern, dass sie sich nicht negativ auf den weiteren Verlauf einer akademischen Karriere auswirken 

– d. h. keine Anrechnung der Vertragszeiten aufgrund der familienpolitischen Komponente auf den akade-

mischen Lebenslauf. Bei der Evaluation von Programmen, wie dem Tenure-Track-Programm des Bundes zur 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, muss daher untersucht werden, ob für Bewerber*innen 

mit Kind(ern) Vertragsverlängerungen infolge der Anwendung der familienpolitischen Komponente bei Be-

werbungen zum Ausschluss aus Bewerbungsverfahren geführt haben.18  

VI. Vertragsverlängerungen zum Ausgleich der verlorenen Qualifikationszeit in der 

COVID-19-Pandemie 

Das WissZeitVG wurde aufgrund der Ausnahmesituation und negativer Auswirkungen auf die Forschungs-

möglichkeiten durch die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 zweimal hinsichtlich einer Verlängerung des 

Höchstbefristungsrahmens für alle, die in der Zeit einen Vertrag abgeschlossen hatten, geändert (§ 7 Abs. 3 

WissZeitVG). Im Jahr 2022 wurden Fälle an Hochschulen bekannt, bei denen ausgerechnet Wissenschaft-

ler*innen mit Kindern diese Verlängerung nicht zugestanden wurde, wenn ihnen wegen § 2 Abs. 1 Satz 4 

WissZeitVG (familienpolitische Komponente) eine Verlängerung gewährt wurde. Diese „Anrechnung“ ist be-
nachteiligend, denn die Einschränkungen für Eltern durch die Pandemie übertrafen die üblichen Eltern-Be-

anspruchungen bei Weitem und waren bei kinderlosen Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase 

gar nicht vorhanden. Eltern mussten während der Pandemiejahre 2020 bis 2022 mehrfach monatelang ihre 

Kinder wegen Kita-Schließungen und Home Schooling ganztägig ausschließlich selbst betreuen und dies be-

traf vorwiegend Mütter. Wissenschaftlerinnen mit Kindern übernahmen im Vergleich zu männlichen Wis-

senschaftlern während der Pandemie einen deutlich höheren Anteil der Betreuungsaufgaben. 

Studien belegen außerdem, dass sich der geschlechterbezogene „Publication Gap“ während der Pandemie 
noch mehr verschärft hat.19 Es ist also in Bezug auf Gleichstellungsziele umso wichtiger, die verlorene Qua-

lifikationszeit in der COVID-19-Pandemie für diese Gruppe durch Vertragsverlängerungen auszugleichen, 

die nicht auf die Höchstbefristungszeit (inklusive der verlängerten Befristungszeit durch die familienpoliti-

sche Komponente) angerechnet werden. Dies auch deshalb, weil sich im Wettbewerb um Stellen und For-

schungsmittel jede nicht geschriebene Publikation und jeder zeitliche Verzug negativ auf die weiteren Kar-

rierechancen auswirken.  

 

Es ist an der Zeit, Geschlechterungleichheiten in der Wissenschaft nicht als Folge individueller Einzelent-

scheidungen zu betrachten. Die bukof fordert daher eine kritische Hinterfragung wissenschaftlicher Pra-

xis und eine daraus resultierende strukturelle Veränderung und sie fordert, familienpolitische Anreizsys-

teme konsequent geschlechtergerecht zu gestalten. 
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deren Ausschluss aus dem Programm gesorgt haben könnten. Obwohl ein ausdrückliches Ziel des Tenure-Track-
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Beschäftigungszeiten aufgrund der familienpolitischen Komponente. Inzwischen wurden die meisten 

Landeshochschulgesetzen an dieser Stelle geändert und ein anderer Bezug hergestellt: Es sollen nicht mehr als vier 

Jahre nach Abschluss der Promotion vergangen sein. Aber in den Jahren der Stellenausschreibungen im Rahmen des 

Tenure-Track-Programms gab es die die alte Regelung, die für viele Wissenschaftler*innen mit Kind zu deren 
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gab es die die alte Regelung, die für viele Wissenschaftler*innen mit Kind zu deren Ausschluss aus dem Programm 
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19 Bargman Madsen, Emil et al. Computional and Systems Biology, Medicine. Meta-Research: Author-level data 

confirm the widening gender gap in publishing rates during COVID-19. Download unter: 

https://elifesciences.org/articles/76559. Lerchenmüller, Carolin et al.: “Gender Publication Gap” 2020 größer 
geworden. In: Forschung&Lehre-Online. 08.10.2021. Download unter: https://www.forschung-und-

lehre.de/forschung/gender-publication-gap-2020-groesser-geworden-4086/ (Abfrage: 28.01.2024).  

 


